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Anlage 3 
weitere Rechtsgrundlagen 

(jeweils nur jagdrechtlich relevante Tatbestände) 
Anlage 3.1. 

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 
JGS Nr. 946 i.d.F. BGBl. I Nr. 43/2016 

(Auszug - jagdrechtlich relevante Tatbestände) 
 
  § 285a. Tiere sind keine Sachen; sie werden durch besondere Gesetze 
geschützt. Die für Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit 
anzuwenden, als keine abweichenden Regelungen bestehen. 
 
  § 295. Gras, Bäume, Früchte und alle brauchbare Dinge, welche die Erde auf 
ihrer Oberfläche hervorbringt, bleiben so lange ein unbewegliches Vermögen, 
als sie nicht von Grund und Boden abgesondert worden sind. Selbst die Fische 
in einem Teiche, und das Wild in einem Walde werden erst dann ein beweg-
liches Gut, wenn der Teich gefischet, und das Wild gefangen oder erlegt worden 
ist. 
 

Titel und Art der unmittelbaren Erwerbung: 
Die Zueignung. 

  § 381. Bei freistehenden Sachen besteht der Titel in der angebornen Freiheit, 
sie in Besitz zu nehmen. Die Erwerbsart ist die Zueignung, wodurch man sich 
einer freistehenden Sache bemächtigt, in der Absicht, sie als die seinige zu 
behandeln. 
 
  § 382. Freistehende Sachen können von allen Mitgliedern des Staates durch die 
Zueignung erworben werden, insofern dieses Befugnis nicht durch politische 
Gesetze eingeschränkt ist, oder einigen Mitgliedern das Vorrecht der Zueignung 
zusteht. 

1) Durch den Tierfang. 
  § 383. Dieses gilt insbesondere von dem Tierfange. Wem das Recht zu jagen 
oder zu fischen gebühre; wie der übermäßige Anwachs des Wildes gehemmet, 
und der vom Wilde verursachte Schade ersetzet werde; wie der Honigraub, der 
durch fremde Bienen geschieht, zu verhindern sei; ist in den politischen 
Gesetzen festgesetzt. Wie Wilddiebe zu bestrafen seien, wird in den Strafge-
setzen bestimmt. 
 
§ 384. Häusliche Bienenschwärme und andere zahme oder zahm gemachte Tiere 
sind kein Gegenstand des freien Tierfanges, vielmehr hat der Eigentümer das 
Recht, sie auf fremdem Grunde zu verfolgen; doch soll er dem Grundbesitzer 
den ihm etwa verursachten Schaden ersetzen. Im Falle, dass der Eigentümer des 
Mutterstockes den Schwarm durch zwei Tage nicht verfolgt hat; oder, dass ein  
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zahm gemachtes Tier durch zweiundvierzig Tage von selbst ausgeblieben ist, 
kann sie auf gemeinem Grunde jedermann; auf dem seinigen der Grundeigen-
tümer für sich nehmen, und behalten. 
 

Von dem Rechte des Schadensersatzes und der Genugtuung. 
Schade. 

  § 1293. Schade heißt jeder Nachteil, welcher jemanden an Vermögen, Rechten 
oder seiner Person zugefügt worden ist. Davon unterscheidet sich der Entgang 
des Gewinnes, den jemand nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge zu 
erwarten hat. 
 

Quellen der Beschädigung. 
  § 1294. Der Schade entspringt entweder aus einer widerrechtlichen Handlung, 
oder Unterlassung eines Andern; oder aus einem Zufalle. Die widerrechtliche 
Beschädigung wird entweder willkürlich, oder unwillkürlich zugefügt. Die will-
kürliche Beschädigung aber gründet sich teils in einer bösen Absicht, wenn der 
Schade mit Wissen und Willen; teils in einem Versehen, wenn er aus schuld-
barer Unwissenheit, oder aus Mangel der gehörigen Aufmerksamkeit, oder des 
gehörigen Fleißes verursacht worden ist. Beides wird ein Verschulden genannt. 
 

Von der Verbindlichkeit zum Schadenersatze: 
1) von dem Schaden aus Verschulden, 

  § 1295. (1) Jedermann ist berechtigt, von dem Beschädiger den Ersatz des 
Schadens, welchen dieser ihm aus Verschulden zugefügt hat, zu fordern; der 
Schade mag durch Übertretung einer Vertragspflicht oder ohne Beziehung auf 
einen Vertrag verursacht worden sein. 
 
  (2) Auch wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise absichtlich 
Schaden zufügt, ist dafür verantwortlich, jedoch falls dies in Ausübung eines 
Rechtes geschah, nur dann, wenn die Ausübung des Rechtes offenbar den 
Zweck hatte, den anderen zu schädigen. 
 
  § 1296. Im Zweifel gilt die Vermutung, dass ein Schade ohne Verschulden 
eines Andern entstanden sei. 
 
  § 1297. Es wird aber auch vermutet, dass jeder den Verstandesgebrauch besitzt, 
eines solchen Grades des Fleißes und der Aufmerksamkeit fähig sei, welcher bei 
gewöhnlichen Fähigkeiten angewendet werden kann. Wer bei Handlungen, 
woraus eine Verkürzung der Rechte eines Andern entsteht, diesen Grad des 
Fleißes oder der Aufmerksamkeit unterlässt, macht sich eines Versehens 
schuldig. 
 
  § 1298. Wer vorgibt, dass er an der Erfüllung seiner vertragsmäßigen oder 
gesetzlichen Verbindlichkeit ohne sein Verschulden verhindert worden sei, dem 
liegt der Beweis ob. Soweit er auf Grund vertraglicher Vereinbarung nur für 
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grobe Fahrlässigkeit haftet, muss er auch beweisen, dass es an dieser Voraus-
setzung fehlt. 
 

insbesondere a) der Sachverständigen; 
  § 1299. Wer sich zu einem Amte, zu einer Kunst, zu einem Gewerbe oder 
Handwerke öffentlich bekennet; oder wer ohne Not freiwillig ein Geschäft 
übernimmt, dessen Ausführung eigene Kunstkenntnisse, oder einen nicht 
gewöhnlichen Fleiß erfordert, gibt dadurch zuerkennen, dass er sich den 
notwendigen Fleiß und die erforderlichen, nicht gewöhnlichen, Kenntnisse 
zutraue; er muss daher den Mangel derselben vertreten. Hat aber derjenige, 
welcher ihm das Geschäft überließ, die Unerfahrenheit desselben gewusst; oder 
bei gewöhnlicher Aufmerksamkeit wissen können, so fällt zugleich dem 
Letzteren ein Versehen zur Last. 
 
  § 1300. Ein Sachverständiger ist auch dann verantwortlich, wenn er gegen 
Belohnung in Angelegenheiten seiner Kunst oder Wissenschaft als Versehen 
einen nachteiligen Rat erteilet. Außer diesem Falle haftet ein Ratgeber nur für 
den Schaden, welchen er wissentlich durch Erteilung des Rates dem Andern 
verursachet hat. 
 

oder b) mehrere Teilnehmer; 
  § 1301. Für einen widerrechtlich zugefügten Schaden können mehrere 
Personen verantwortlich werden, indem sie gemeinschaftlich, unmittelbarer oder 
mittelbarer Weise, durch Verleiten, Drohen, Befehlen, Helfen, Verhehlen u. 
dgl.; auch nur durch Unterlassung der besonderen Verbindlichkeit das Übel zu 
verhindern, dazu beigetragen haben. 
 
  § 1302. In einem solchen Falle verantwortet, wenn die Beschädigung in einem 
Versehen gegründet ist, und die Anteile sich bestimmen lassen, jeder nur den 
durch sein Versehen verursachten Schaden. Wenn aber der Schade vorsätzlich 
zugefügt worden ist; oder, wenn die Anteile der Einzelnen an der Beschädigung 
sich nicht bestimmen lassen; so haften alle für einen, und einer für alle; doch 
bleibt demjenigen, welcher den Schaden ersetzt hat, der Rückersatz gegen die 
Übrigen vorbehalten. 
 
  § 1303. Inwieweit mehrere Mitschuldner bloß aus der unterlassenen Erfüllung 
ihrer Verbindlichkeit zu haften haben, ist aus der Beschaffenheit des Vertrages 
zu beurteilen. 
 
  § 1304. Wenn bei einer Beschädigung zugleich ein Verschulden von Seite des 
Beschädigten eintritt; so trägt er mit dem Beschädiger den Schaden verhältnis-
mäßig; und wenn sich das Verhältnis nicht bestimmen lässt, zu gleichen Teilen. 
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2) aus dem Gebrauche des Rechtes; 
  § 1305. Wer von seinem Rechte innerhalb der rechtlichen Schranken (§ 1295, 
Abs. 2) Gebrauch macht, hat den für einen anderen daraus entspringenden 
Nachteil nicht zu verantworten. 
 

3) aus einer schuldlosen oder unwillkürlichen Handlung; 
  § 1306. Den Schaden welchen jemand ohne Verschulden oder durch eine 
unwillkürliche Handlung verursacht hat, ist er in der Regel zu ersetzen nicht 
schuldig.  
 
  § 1306a. Wenn jemand im Notstand einen Schaden verursacht, um eine 
unmittelbar drohende Gefahr von sich oder anderen abzuwenden, hat der Richter 
unter Erwägung, ob der Beschädigte die Abwehr aus Rücksicht auf die dem 
anderen drohende Gefahr unterlassen hat, sowie des Verhältnisses der Größe der 
Beschädigung zu dieser Gefahr oder endlich des Vermögens des Beschädigers 
und des Beschädigten zu erkennen, ob und in welchem Umfange der Schaden zu 
ersetzen ist. 
 
  § 1307. Wenn sich jemand aus eigenem Verschulden in einen Zustand der 
Sinnesverwirrung oder in einen Notstand versetzt hat, so ist auch der in 
demselben verursachte Schade seinem Verschulden zuzuschreiben. Eben dieses 
gilt auch von einem Dritten, der durch sein Verschulden diese Lage bei dem 
Beschädiger veranlasst hat. 
 

4) durch Zufall; 
  § 1311. Der bloße Zufall trifft denjenigen, in dessen Vermögen oder Person er 
sich ereignet. Hat aber jemand den Zufall durch ein Verschulden veranlasst; hat 
er ein Gesetz, das den zufälligen Beschädigungen vorzubeugen sucht, 
übertreten; oder, sich ohne Not in fremde Geschäfte gemengt; so haftet er für 
allen Nachteil, welcher außer dem nicht erfolgt wäre. 
 
  § 1312. Wer in einem Notfalle jemanden einen Dienst geleistet hat, dem wird 
der Schade, welchen er nicht verhütet hat, nicht zugerechnet; es wäre denn, dass 
er einen Andern, der noch mehr geleistet haben würde, durch eine Schuld daran 
verhindert hätte. Aber auch in diesem Falle kann er den sicher verschafften 
Nutzen gegen den verursachten Schaden in Rechnung bringen. 
 

5) durch fremde Handlungen; 
  § 1313. Für fremde, widerrechtliche Handlungen, woran jemand keinen Teil 
genommen hat, ist er in der Regel auch nicht verantwortlich. Selbst in den 
Fällen, wo die Gesetze das Gegenteil anordnen, bleibt ihm der Rückersatz gegen 
den Schuldtragenden vorbehalten. 
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§ 1313a. Wer einem andern zu einer Leistung verpflichtet ist, haftet ihm für das 
Verschulden seines gesetzlichen Vertreters sowie der Personen, deren er sich zur 
Erfüllung bedient, wie für sein eigenes. 
 
  § 1318. Wird jemand durch das Herabfallen einer gefährlich aufgehängten oder 
gestellten Sache; oder, durch Herauswerfen oder Herausgießen aus einer 
Wohnung beschädiget; so haftet derjenige, aus dessen Wohnung geworfen oder 
gegossen worden, oder die Sache herabgefallen ist, für den Schaden. 
 

6. durch ein Bauwerk; 
  § 1319. Wird durch Einsturz oder Ablösung von Teilen eines Gebäudes oder 
eines anderen auf einem Grundstück aufgeführten Werkes jemand verletzt oder 
sonst ein Schaden verursacht, so ist der Besitzer des Gebäudes oder Werkes zum 
Ersatze verpflichtet, wenn die Ereignung die Folge der mangelhaften 
Beschaffenheit des Werkes ist und er nicht beweist, dass er alle zur Abwendung 
der Gefahr erforderliche Sorgfalt angewendet habe. 
 

6a. durch einen Weg; 
  § 1319a. (1) Wird durch den mangelhaften Zustand eines Weges ein Mensch 
getötet, an seinem Körper oder an seiner Gesundheit verletzt oder eine Sache 
beschädigt, so haftet derjenige für den Ersatz des Schadens, der für den 
ordnungsgemäßen Zustand des Weges als Halter verantwortlich ist, sofern er 
oder einer seiner Leute den Mangel vorsätzlich oder grobfahrlässig verschuldet 
hat. Ist der Schaden bei einer unerlaubten, besonders auch widmungswidrigen, 
Benützung des Weges entstanden und ist die Unerlaubtheit dem Benützer 
entweder nach der Art des Weges oder durch entsprechende Verbotszeichen, 
eine Abschrankung oder eine sonstige Absperrung des Weges erkennbar 
gewesen, so kann sich der Geschädigte auf den mangelhaften Zustand des 
Weges nicht berufen. 
 
  (2) Ein Weg im Sinn des Abs. 1 ist eine Landfläche, die von jedermann unter 
den gleichen Bedingungen für den Verkehr benützt werden darf, auch wenn sie 
nur für einen eingeschränkten Benützerkreis bestimmt ist; zu einem Weg 
gehören auch die in seinem Zug befindlichen und dem Verkehr dienenden 
Anlagen, wie besonders Brücken, Stützmauern, Futtermauern, Durchlässe, 
Gräben und Pflanzungen. Ob der Zustand eines Weges mangelhaft ist, richtet 
sich danach, was nach der Art des Weges, besonders nach seiner Widmung, für 
seine Anlage und Betreuung angemessen und zumutbar ist. 
 
  (3) Ist der mangelhafte Zustand durch Leute des Haftpflichtigen verschuldet 
worden, so haften auch sie nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
 

7. durch ein Tier; 
  § 1320. Wird jemand durch ein Tier beschädigt, so ist derjenige dafür verant-
wortlich, der es dazu angetrieben, gereizt oder zu verwahren vernachlässigt hat. 
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Derjenige, der das Tier hält, ist verantwortlich, wenn er nicht beweist, dass er 
für die erforderliche Verwahrung oder Beaufsichtigung gesorgt hatte. 
 

Arten des Schadenersatzes. 
  § 1323. Um den Ersatz eines verursachten Schadens zu leisten, muss alles in 
den vorigen Stand zurückversetzt, oder, wenn dieses nicht tunlich ist, der 
Schätzungswert vergütet werden. Betrifft der Ersatz nur den erlittenen Schaden, 
so  wird  er  eigentlich  eine  Schadloshaltung;  wofern  er  sich  aber  auch  auf  den  
entgangenen Gewinn, und die Tilgung der verursachten Beleidigung erstreckt, 
volle Genugtuung genannt. 
 
  § 1324. In dem Falle eines aus böser Absicht, oder aus einer auffallenden 
Sorglosigkeit verursachten Schadens; ist der Beschädigte volle Genugtuung; in 
den übrigen Fällen aber nur die eigentliche Schadloshaltung zu fordern 
berechtiget. Hiernach ist in den Fällen, wo im Gesetze der allgemeine Ausdruck: 
Ersatz, vorkommt, zu beurteilen, welche Art des Ersatzes zu leisten sei. 
 

insbesondere 1) bei Verletzungen an dem Körper; 
  § 1325. Wer jemanden an seinem Körper verletzt, bestreitet die Heilungskosten 
des Verletzten, ersetzt ihm den entgangenen, oder, wenn der Beschädigte zum 
Erwerb unfähig wird, auch den künftig entgehenden Verdienst; und bezahlt ihm 
auf Verlangen überdies ein den erhobenen Umständen angemessenes 
Schmerzengeld. 
 
  § 1326. Ist die verletzte Person durch die Misshandlung verunstaltet worden; so 
muss zumal, wenn sie weiblichen Geschlechtes ist, insofern auf diesen Umstand 
Rücksicht genommen werden, als ihr besseres Fortkommen dadurch verhindert 
werden kann. 
 
  § 1327. Erfolgt aus einer körperlichen Verletzung der Tod, so müssen nicht nur 
alle Kosten, sondern auch den Hinterbliebenen, für deren Unterhalt der Getötete 
nach dem Gesetze zu sorgen hatte, das, was ihnen dadurch entgangen ist, ersetzt 
werden. 
 

Rechtsmittel der Entschädigung. 
  § 1338. Das Recht zum Schadensersatze muss in der Regel, wie jedes andere 
Privatrecht, bei dem ordentlichen Richter angebracht werden. Hat der 
Beschädiger zugleich ein Strafgesetz übertreten; so trifft ihn auch die verhängte 
Strafe. Die Verhandlung über den Schadensersatz aber gehört auch in diesem 
Falle, insofern sie nicht durch die Strafgesetze dem Strafgerichte oder der 
politischen Behörde aufgetragen ist, zu dem Zivilgerichte. 


